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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen 
und Zeitschriften

1 „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nach-
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ist der Vertrag über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen 
eines Werbungtreibenden oder sonstigen 
Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck 
der Verbreitung.

2 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentli-
chung innerhalb eines Jahres nach Vertrag-
sabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner 
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit dem Erscheinen 
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die 
erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Frist abgerufen und veröffentlicht 
wird.

3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber be-
rechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. 
der in Ziffer 2 genannten Frist auch über 
die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht 
erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten 
hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Un-
terschied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfül-
lung auf höherer Gewalt im Risikobereich 
des Verlages beruht.

5 Bei der Errechnung der Abnahmemen-
gen werden Text-Millimeterzeilen dem 
Preis entsprechend in Anzeigenmillimeter 
umgerechnet. Die über Score Media Group 
geschalteten Anzeigen werden bei der Ge-
währung von Rabatten durch den Verlag 
nicht berücksichtigt.

6 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeila-
gen, die erklärtermaßen ausschließlich in 
bestimmten Nummern, bestimmten Ausga-
ben oder an bestimmten Plätzen der Druck-
schrift veröffentlicht werden sollen, müssen 
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der 
Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen 
ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der je-
weiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies 
der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit 
mindestens drei Seiten an den Text und 
nicht an andere Anzeigen angrenzen. An-
zeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen 
Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar 
sind, werden als solche vom Verlag mit dem 
Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenauf-
träge – auch einzelne Abrufe im Rahmen 
eines Abschlusses – und Beilagenaufträge 
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 
technischen Form nach einheitlichen, sach-
lich gerechtfertigten Grundsätzen des Ver-
lages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für 
den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für 
Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annah-
mestellen oder bei Vertretern aufgegeben 
werden.
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage 
und dessen Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser 
den Eindruck eines Bestandteiles der Zei-
tung oder Zeitschrift erwecken oder Frem-
danzeigen beinhalten, werden aus diesen 
Gründen nicht angenommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzei-
gentextes und einwandfreier Druckunterla-
gen oder der Beilagen ist der Auftraggeber 

verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete 
oder beschädigte Druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich Ersatz an.
Der Verlag gewährleistet die für den be-
legten Titel übliche Druckqualität im Rah-
men der durch die Druckunterlagen gege-
benen Möglichkeiten.

10 Der Auftraggeber hat bei ganz oder 
teilweise unleserlichem, unrichtigem oder 
bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder 
eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der An-
zeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag 
eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige 
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftrag-
geber ein Recht auf Zahlungsminderung 
oder Rückgängigmachung des Auftrages. 
Reklamationen müssen – außer bei nicht of-
fensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang von Rechnung und 
Beleg geltend gemacht werden.
Die nachstehenden Haftungsausschlüsse 
und -beschränkungen gelten auch für delik-
tische Ansprüche, soweit diese mit vertrag-
lichen Ansprüchen konkurrieren.
Die Haftung des Verlages für Schäden 
gleich welcher Art ist ausgeschlossen. Die-
ser Ausschluss gilt nicht für Schäden, die 
–  der Verlag vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbeigeführt hat;
–  für Schäden, die auf einer Verletzung von 

Leben, Körper oder Gesundheit beruhen;
–  vorbehaltlich der nachfolgenden Rege-

lungen für Schäden, die auf einer Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten
durch den Verlag beruhen. Wesentliche
Vertragspflichten sind alle Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages erst ermöglichen und 
auf deren Einhaltung der Auftraggeber
regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

In den Fällen leicht fahrlässiger Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist die Haf-
tung des Verlages – mit Ausnahme von Schä-
den an Leben, Körper oder Gesundheit
– auf den vertragstypischen, für den Verlag 
bei Abschluss des Vertrages oder Bege-
hung der Pflichtwidrigkeit vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Insoweit ist die Haftung 
des Verlages für Schäden ausgeschlossen,
die ausschließlich dem Risikobereich des
Auftraggebers zuzurechnen sind. 
Schadensersatzansprüche des Auftrag-
gebers wegen leichter Fahrlässigkeit des
Verlages gem. den vorstehenden Absätzen 
sind in jedem Fall ausgeschlossen, wenn sie 
nicht binnen einer Frist von drei Monaten
nach Ablehnung der Ansprüche mit einem
entsprechenden Hinweis durch den Verlag 
oder dessen Versicherer gerichtlich geltend 
gemacht werden. 
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse 
und -beschränkungen gelten auch für die
Haftung des Verlages für seine Organe,
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen sowie
die persönliche Haftung der Organe, Mitar-
beiter und Erfüllungsgehilfen des Verlages.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und 
-beschränkungen gelten nicht, soweit der
Verlag sich durch eine branchenübliche,
ihrem Geschäftsbetrieb angemessene Be-
triebshaftpflichtversicherung versichern 
kann. Sie gelten auch nicht für Ansprüche
nach dem Produkthaftungsgesetz, soweit
danach zwingend gehaftet wird. Sie gelten
schließlich nicht, wenn und soweit der Ver-
lag eine Zusicherung bestimmter Eigen-
schaften abgegeben hat.

11 Probeabzüge werden nur auf ausdrück-
lichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrek-
turen, die ihm innerhalb der bei der Über-
sendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

12 Sind keine besonderen Größenvor-
schriften gegeben, so wird die nach Art der 
Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe 
der Berechnung zugrunde gelegt.

13 Falls der Auftraggeber nicht Vorauszah-
lung leistet, wird die Rechnung sofort, mög-
lichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung 
der Anzeige übersandt.
Die Rechnung ist innerhalb der aus der 
Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der 
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung verein-
bart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste ge-
währt.

14 Bei Zahlungsverzug oder Stundung wer-
den Zinsen sowie die Einziehungskosten be-
rechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsver-
zug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszah-
lung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenab-
schlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich verein-
bartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offen-
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen.

15 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf 
Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art 
und Umfang des Anzeigenauftrages wer-
den Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder 
vollständige Belegnummern geliefert. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die Ver-
öffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16 Kosten für die Anfertigung bestellter 
Druckstöcke, Druckunterlagen und Zeich-
nungen sowie für vom Auftraggeber ge-
wünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tra-
gen.

17 Aus einer Auflagenminderung kann bei 
einem Abschluss über mehrere Anzeigen 
ein Anspruch auf Preisminderung hergelei-
tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt 
des mit der ersten Anzeige beginnenden 
lnsertionsjahres die in der Preisliste oder 
auf andere Weise genannte durchschnitt-
liche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht 
genannt ist – die durchschnittlich verkaufte 
(bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die 
durchschnittlich tatsächlich verbreitete) 
Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminde-
rung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigender Mangel, wenn sie bei einer 
Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v. 
H., bei einer Auflage bis zu 100.000 Ex-
emplaren 15 v. H., bei einer Auflage bis zu 
500.000 Exemplaren 10 v. H., bei einer 
Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v. H. 
beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüs-
sen Preisminderungsansprüche wegen 
Auflagenminderung ausgeschlossen, wenn 
der Verlag dem Auftraggeber von dem Ab-
sinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis 
gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der 
Anzeige vom Vertrag zurücktreten kann.

18 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag 
für die Ver-wahrung und rechtzeitige Wei-
tergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibe-
briefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen 
werden nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet.
Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden 
vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die 
in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden 
vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet 
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet 
zu sein.
Dem Verlag kann einzelvertraglich als 
Vertreter das Recht eingeräumt werden, 
die eingehenden Angebote anstelle und 
im erklärten Interesse des Auftraggebers 
zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format 
DIN A4 (Gewicht 1000 g) überschreiten, 
sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen 

und Päckchen sind von der Weiterleitung 
ausgeschlossen und werden nicht entge-
gengenommen. Eine Entgegennahme und 
Weiterleitung kann dennoch ausnahmswei-
se für den Fall vereinbart werden, dass der 
Auftraggeber die dabei entstehenden Ge-
bühren/Kosten übernimmt.

19 Druckunterlagen werden nur auf be-
sondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewah-
rung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

20 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand 
der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des 
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Ge-
richtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren 
Wohnsitz.
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufent-
halt des Auftraggebers, auch bei Nichtkauf-
leuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungs-
bereich des Gesetzes verlegt, ist als Ge-
richtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

21 Der Auftraggeber erklärt sich mit der 
Übersendung elektronischer Rechnungen 
per E-Mail einverstanden.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des 
Verlages 
Präambel Mit Erteilung eines Anzeigenauf-
trages erkennt der Auftraggeber die Ge-
schäftsbedingungen und die Preisliste des 
Verlages an. Die oben aufgeführten Allge-
meinen Geschäftsbedingungen gelten nur 
insoweit, als sie den folgenden zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen des Verlages nicht 
entgegenstehen.

Zustandekommen des Vertrages
Der Anzeigenauftrag kommt zustande 
durch die Buchung der Anzeige durch den 
Auftraggeber (Angebot) und Bestätigung 
der Buchung durch den Verlag in Textform 
(Annahme). Buchung und Bestätigung kön-
nen auch über das OBS Online Booking 
System erfolgen (www.obs-portal.de).

Platzierung der Anzeigen
a) Platzierungsvorschriften sind nur gültig,
wenn sie vom Verlag in Textform bestätigt
worden sind.
b) Der Anzeigenteil dieser Zeitung wird
nach typographischen Gesichtspunkten ge-
setzt und umbrochen. Daraus ergeben sich 
für die Gestaltung bestimmter rubrizierter 
Anzeigen gewisse Regeln, deren Berück-
sichtigung der Verlag sich vorbehält.

Technische Zusatzkosten Bei aufwändigen 
typographischen Arbeiten und bei über 
den üblichen Rahmen hinausgehenden An-
fertigungen von Reinzeichnungen, Filmen 
und anderen Druckunterlagen behält sich 
der Verlag vor, diese Arbeiten gesondert in 
Rechnung zu stellen.

Advertorials sind fremdproduzierte Teile, 
die sich in Form und Aufmachung deutlich 
von den redaktionellen Teilen der Zeitung 
unterscheiden, sowohl Text als auch Wer-
bung Dritter enthalten und durch ein eige-
nes Impressum gekennzeichnet sind. Der 
Verlag behält sich die Veröffentlichung nach 
Vorlage eines verbindlichen Musters vor 
sowie das Recht, bei besonderen Publikati-
onen Sonderpreise festzusetzen.

Sonderveröffentlichungen Bei Anzeigen-
kollektiven, Sonderveröffentlichungen und 
Verlagsbeilagen behält sich der Verlag vor, 
Extrapreise und -konditionen festzusetzen.

Beilagen Der Verlag leistet keine Gewähr 
für Beilagen in bestimmten Gebieten und 
bei Verlust einzelner Beilagen auf dem 
Vertriebsweg. Platzwünsche, z. B. Beile-
gungen in bestimmten Zeitungsprodukten, 
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können nicht berücksichtigt werden. Im re-
daktionellen Teil kann ein Beilagenhinweis 
veröffentlicht werden, dessen Text über die 
Nennung des Firmennamens hinaus keine 
Werbung enthalten darf. Beilagen dürfen 
nur einem Auftraggeber dienen. Die Ver-
breitung von Warenproben, auch im Zu-
sammenhang mit Beilagen, ist nicht mög-
lich. Die Mittlervergütung für Werbeagen-
turen beträgt für Beilagenaufträge 15 %. 
Die Einbeziehung von Beilagenaufträgen in 
Anzeigenabschlüsse ist nicht möglich.

Abbestellungen
a) Abbestellungen von ganzseitigen Anzei-
gen und seitenteiligen Anzeigen können nur 
bis zu 5 Tage vor dem vereinbarten Erschei-
nungstermin berücksichtigt werden.
b) Abbestellungen müssen in Textform
erfolgen. Bei Abbestellung einer Anzeige
kann der Verlag die entstandenen Satzko-
sten berechnen.

Verbindlichkeiten der Preisliste
a) Die Werbungsmittler und die Werbe-
agenturen sind verpflichtet, sich in ihren
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen
mit den Werbungtreibenden an die Preisli-
ste des Verlages zu halten. Die vom Verlag 
gewährte Mittlervergütung darf an die Auf-
traggeber weder ganz noch teilweise weiter-
gegeben werden.
b) Preisänderungen für erteilte Anzeigen-
aufträge sind gegenüber Unternehmen
wirksam, wenn sie vom Verlag mindestens
einen Monat vor Veröffentlichung der
Anzeige oder des anderen Werbemittels
angekündigt werden. Im Falle einer Prei-
serhöhung steht dem Auftraggeber ein
Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht muss 
innerhalb von 14 Tagen in Textform nach Er-
halt der Mitteilung über die Preiserhöhung 
ausgeübt werden.

Nachlass/Rabatt
a) Nachlasspflichtige Aufträge können nur
zugunsten ein und derselben natürlichen
oder juristischen Person abgeschlossen
werden. Gesellschaften, mit denen der

Auftraggeber einen Organvertrag abge-
schlossen hat, können in nachlasspflichtige 
Aufträge einbezogen werden. Dies gilt nicht 
für den Zusammenschluss verschiedener 
selbständiger hoheitlicher Organisationen 
oder bei Zusammenschlüssen, bei denen 
Körperschaften des Öffentlichen Rechts 
beteiligt sind.
b) Der Anspruch auf rückwirkenden Nach-
lass erlischt, wenn er nicht innerhalb eines
Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend 
gemacht wird.
Höhere Gewalt Im Falle höherer Gewalt
erlischt jede Verpflichtung zur Erfüllung von 
Aufträgen und zur Leistung von Schadens-
ersatz.

Verantwortlichkeit des Auftraggebers
Der Auftraggeber trägt die alleinige Ver-
antwortung für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfü-
gung gestellten Text- und Bildunterlagen, 
insbesondere für die verwendeten Bilder, 
Logos, Schriften und sonstigen Elemente. 
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge 
und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch 
sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.
Der Auftraggeber versichert mit Erteilung 
des Anzeigen-oder Beilagenauftrags, dass 
er über alle zur Schaltung des Anzeigen- 
oder Beilagenauftrags erforderlichen 
Rechte verfügt. Sofern der Auftraggeber 
Unternehmer (§ 14 BGB) ist, stellt er den 
Verlag mit Erteilung des Anzeigen- oder 
Beilagenauftrags von jeglichen Ansprüchen 
Dritter aus Verstößen der Anzeigen gegen 
gesetzliche Vorschriften, insbesondere ge-
gen das Wettbewerbs- oder Urheberrecht, 
frei, die aus dem aufgegebenen Anzeigen- 
oder Beilagenauftrag herrühren können. Er 
verpflichtet sich insoweit, sämtliche Kosten 
einschließlich der Kosten der Rechtsver-
teidigung zu tragen, die dem Verlag aus 
der Veröffentlichung des Anzeigen- oder 
Beilagenauftrags entstehen. Dies gilt insbe-
sondere auch für Aufwendungen, die durch 
eine Gegendarstellung zu dem Anzeigen- 
oder Beilagenauftrag begründet werden. 
Die Höhe der Aufwendungen bemisst sich 

hierbei nach der aktuellen Preisliste bzw. 
dem jeweils gültigen Anzeigentarif.
Ist der Inserent wegen der Rechtswidrig-
keit einer Anzeige abgemahnt oder hat er 
Dritten gegenüber ein Vertragsstrafever-
sprechen abgegeben oder ist ihm die Ver-
breitung der Anzeige gerichtlich untersagt 
worden, so ist hiervon die Anzeigenabtei-
lung unverzüglich in Textform zu benach-
richtigen. Sein Wunsch, die entsprechende 
Anzeige nicht zu veröffentlichen, kann vom 
Verlag nur berücksichtigt werden, wenn sein 
Schreiben einen Tag vor Anzeigenschluss 
für die betreffende Anzeige bei der Anzei-
genleitung eingeht.

Haftungsausschluss des Verlages
a) Nicht sofort erkennbare Mängel der Dru-
ckunterlagen begründen für den Auftrag-
geber keinen Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder Ersatz. Wenn bei Wiederholungs-
anzeigen der gleiche Fehler unterläuft,
ohne dass dieser nach dem ersten Auftreten 
durch den Auftraggeber sofort reklamiert
wurde, erkennt der Verlag einen Ausgleichs-
anspruch nur für eine Anzeige an.
b) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzei-
gen, Termin- oder Ausgabenänderungen,
Textkorrekturen und Abbestellungen über-
nimmt der Verlag für Übermittlungsfehler
und fehlerhafte Aufzeichnungen keine Haf-
tung.
c) Erfolgt die Übertragung der Druckunter-
lagen auf digitalem Wege, übernimmt der
Verlag keine Haftung für Veränderungen
der digitalen Daten durch Übertragungs-
fehler. Gleiches gilt in den Fällen, in de-
nen die vom Kunden übermittelten Daten
systembedingt (nicht kompatibel) beim Ver-
lag nicht weiterverarbeitet werden können. 
d) Fällt die Veröffentlichung von Anzeigen
im Online-Anzeigenmarkt aus programm-
lichen oder technischen Gründen, insbe-
sondere wegen Rechnerausfalls, höherer
Gewalt, Streiks, aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen, Störungen aus dem Ver-
antwortungsbereich von Providern, Netz-
betreibern oder Leistungsanbietern oder
aus vergleichbaren Gründen aus, so besteht 

kein Anspruch auf spätere Veröffentlichung.
e) Für die Aufnahme von Anzeigen und
Fremdbeilagen in bestimmten Ausgaben
und auf bestimmten Plätzen übernimmt der 
Verlag keine Gewähr.

Datenschutz
Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen 
werden die erforderlichen Kunden- und 
Lieferdaten mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung gespeichert werden. 
Zum Zwecke der kaufmännischen und 
technischen Auftragsabwicklung, der 
Markt- und Meinungsforschung sowie der 
Buchhaltung gibt der Verlag regelmäßig 
diese Daten unter Beachtung der geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen an 
Dritte, derzeit Verlag Dierichs GmbH & Co 
KG, ab, die ihrerseits zur Erfüllung dieser 
Zwecke unter Beachtung der geltenden da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen Dritte 
einschaltet.
Dem Auftraggeber ist bekannt und er er-
klärt sich damit einverstanden, dass seine 
personenbezogenen Daten zur Durchfüh-
rung seines Auftrages vom Verlag ohne 
weitere Einwilligung erfasst, gespeichert, 
geändert und/oder gelöscht und an zur 
Durchführung des Auftrages beauftragte 
Dienstleister übermittelt werden. Mit und 
unter allen beteiligten Dienstleistern beste-
hen entsprechende Auftragsdatenvereinba-
rungen. Im Übrigen erfolgt keine Weiter-
gabe von personenbezogenen Daten des 
Auftragsgebers (bzw. Verlages) an Dritte.

Streitbeilegungsverfahren
Der Verlag ist weder bereit noch verpflich-
tet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzuneh-
men.

Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der vorgenann-
ten Allgemeinen oder Zusätzlichen Bedin-
gungen ganz oder teilweise unwirksam sein, 
so bleibt die Wirksamkeit aller übrigen Be-
dingungen hiervon unberührt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Online
1. Werbeauftrag
(1) „Werbeauftrag“ im Sinne der nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ist der Vertrag über die Schaltung
eines Werbemittels oder mehrerer Werbe-
mittel in Informations und Kommunikations-
diensten, insbesondere dem Internet, zum
Zwecke der Verbreitung.
(2) Für den Werbeauftrag gelten aus-
schließlich die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie die Preisliste des Anbie-
ters, die einen wesentlichen Vertragsbe-
standteil bilden. Die Gültigkeit etwaiger
Allgemeiner Geschäftsbedingungen des
Auftraggebers oder sonstiger Inserenten
ist, soweit sie mit diesen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nicht übereinstim-
men, ausdrücklich ausgeschlossen. Bei
Aufträgen für Werbeschaltungen, die sich
auf Online-Medien und andere Medien be-
ziehen, gelten die jeweiligen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für das betreffende 
Medium entsprechend.

2. Werbemittel
(1) Ein Werbemittel im Sinne dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen kann zum
Beispiel aus einem oder mehreren der ge-
nannten Elemente bestehen:

– aus einem Bild und/oder Text, aus Tonfol-
gen und/oder Bewegtbildern,
– aus einer sensitiven Fläche, die bei Ankli-
cken die Verbindung mittels einer vom Auf-
traggeber genannten Online-Adresse zu
weiteren Daten herstellt, die im Bereich des 
Auftraggebers liegen (z. B. Link).
(2) Werbemittel, die aufgrund ihrer Gestal-
tung nicht als solche erkennbar sind, werden 
als Werbung deutlich kenntlich gemacht.

3. Vertragsschluss
(1) Vorbehaltlich entgegenstehender indi-
vidueller Vereinbarungen kommt der Ver-
trag grundsätzlich durch schriftliche oder
durch E-Mail erfolgende Bestätigung des
Auftrags zustande. Auch bei mündlichen
oder fernmündlichen Bestätigungen liegen 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
zugrunde.
(2) Soweit Werbeagenturen Aufträge er-
teilen, kommt der Vertrag im Zweifel mit
der Werbeagentur zustande, vorbehaltlich
anderer Vereinbarungen. Soll ein Werbung-
treibender Auftraggeber werden, muss er
von der Werbeagentur namentlich benannt 
werden. Der Anbieter ist berechtigt, von den 
Werbeagenturen einen Mandatsnachweis
zu verlangen.

(3) Werbung für Waren oder Leistungen
von mehr als einem Werbungtreibenden
oder sonstigen Inserenten innerhalb eines
Werbeauftritts (z.B. Banner-, Pop-up-Wer-
bung…) bedürfen einer zusätzlichen ge-
schlossenen Vereinbarung in Textform.

4. Abwicklungsfrist
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht 
des Auftraggebers zum Abruf einzelner
Werbemittel eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Vertragsab-
schluss abzuwickeln.

5. Auftragserweiterung
Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber be-
rechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw.
der in Ziffer 4 genannten Frist unter dem
Vorbehalt vorhandener Kapazität auch über 
die im Auftrag genannte Menge hinaus wei-
tere Werbemittel abzurufen.

6. Nachlasserstattung
(1) Wird ein Auftrag aus Umständen nicht
erfüllt, die der Anbieter nicht zu vertreten
hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Un-
terschiedsbetrag zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen Abnahme ent-

sprechenden Nachlass dem Anbieter zu 
erstatten.
(2) Der Auftraggeber hat, wenn nichts an-
deres vereinbart, rückwirkend Anspruch
auf den seiner tatsächlichen Abnahme von
Werbemitteln innerhalb eines Jahres ent-
sprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn
der Frist einen Vertrag abgeschlossen hat,
der aufgrund der Preisliste zu einem Nach-
lass von vornherein berechtigt.
Der Anspruch auf den Nachlass erlischt,
wenn er nicht innerhalb von drei Monaten
nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht 
wird.

7. Datenanlieferung
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, ord-
nungsgemäße, insbesondere dem Format
oder den technischen Vorgaben des Anbie-
ters entsprechende Werbemittel rechtzei-
tig vor Schaltungsbeginn anzuliefern.
(2) Die Pflicht des Anbieters zur Aufbewah-
rung des Werbemittels endet drei Monate
nach seiner letztmaligen Verbreitung.
(3) Kosten des Anbieters für vom Auftragge-
ber gewünschte oder zu vertretende Ände-
rungen des Werbemittels hat der Auftrag-
geber zu tragen.
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8. Chiffrewerbung
(1) Für den Fall, dass Chiffrewerbung ge-
schaltet werden kann, werden die Eingänge 
vier Wochen aufbewahrt oder gespeichert. 
Zuschriften, die in dieser Zeit nicht abgeholt 
oder abgerufen wurden, werden vernichtet 
bzw. gelöscht
(2) Briefe, die das zulässige Format DIN A4 
(Gewicht 50 g) überschreiten, sowie Wa-
ren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päck-
chen werden nicht entgegengenommen.
Eingehende E-Mails werden nur bis zu einer 
Datenmenge von 300 Kilobyte pro E-Mail
weitergeleitet.

9. Ablehnungsbefugnis
(1) Der Anbieter behält sich vor, die Ausfüh-
rung eines zustande gekommenen Werbe-
auftrages oder einzelne Abrufe im Rahmen 
eines Abschlusses abzulehnen bzw. ent-
sprechende Werbemittel zu sperren, wenn 
insbesondere
–  deren Inhalt gegen Gesetze oder behörd-

liche Bestimmungen verstößt oder
–  deren Inhalt vom Deutschen Werberat in 

einem Beschwerdeverfahren beanstandet
wurde oder

–  deren Veröffentlichung für den Anbieter
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 
technischen Form unzumutbar ist

(2) Insbesondere kann der Anbieter ein
bereits veröffentlichtes Werbemittel zu-
rückziehen, wenn der Auftraggeber nach-
träglich Änderungen der Inhalte des Wer-
bemittels selbst vornimmt oder die Daten
nachträglich verändert werden, auf die
durch einen Link verwiesen wird und hier-
durch die Voraussetzungen des Absatzes 1 
erfüllt werden.

10. Rechtegewährleistung
(1) Der Auftraggeber gewährleistet, dass
er alle zur Schaltung des Werbemittels er-
forderlichen Rechte besitzt. Sofern der Auf-
traggeber Unternehmer ist, stellt er den An-
bieter im Rahmen des Werbeauftrags von
allen berechtigten Ansprüchen Dritter frei, 
die wegen der Verletzung gesetzlicher Be-
stimmungen entstehen können. Ferner wird 
der Anbieter von den Kosten zur notwendi-
gen Rechtsverteidigung freigestellt. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, den Anbieter
nach Treu und Glauben mit Informationen
und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung 
gegenüber Dritten zu unterstützen.
(2) Der Auftraggeber übernimmt ebenfalls 
die Verantwortung für den ordnungsge-
mäßen technischen Zustand der angelie-
ferten Daten. Für Schäden/Folgeschäden
aus fehlerhaften Daten oder aufgrund von
Viren, Würmern, Trojanern oder anderen
Schadensquellen, die in den angelieferten
Daten enthalten sind, haftet der Auftragge-
ber gegenüber dem Anbieter. Sind etwaige 
Mängel bei den Werbe-Unterlagen nicht
offenkundig, so hat der Auftraggeber bei
ungenügender Veröffentlichung keine An-
sprüche, bleibt jedoch zur Zahlung der ver-
einbarten Vergütung verpflichtet.
(3) Der Auftraggeber überträgt dem An-
bieter die für die Nutzung der Werbung
in Online-Medien aller Art, einschließlich
Internet, erforderlichen einfachen urhe-
berrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- 
und sonstiger Rechte, insbesondere das
Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung,
Übertragung, Sendung, Entnahme aus ei-
ner Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich 
und inhaltlich in dem für die Durchführung 
des Auftrags notwendigen Umfang. Vorge-
nannte Rechte werden in allen Fällen örtlich 
unbegrenzt übertragen und berechtigen
zur Schaltung mittels aller bekannten tech-

nischen Verfahren sowie aller bekannten 
Formen der Online-Medien.

11. Gewährleistung des Anbieters
(1) Der Anbieter gewährleistet im Rahmen
der vorhersehbaren Anforderungen eine
dem jeweils üblichen technischen Standard 
entsprechende, bestmögliche Wiedergabe 
des Werbemittels. Dem Auftraggeber ist
jedoch bekannt, dass es nach dem Stand der 
Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern
vollkommen freies Programm zu erstellen.
Die Gewährleistung gilt nicht für unwesent-
liche Fehler. 
Ein unwesentlicher Fehler in der Darstel-
lung der Werbemittel liegt insbesondere
vor, wenn er hervorgerufen wird
–  durch die Verwendung einer nicht geeig-

neten Darstellungssoft- und/oder Hard-
ware (z.B. Browser) oder

–  durch Störung der Kommunikationsnetze
anderer Betreiber oder

–  durch Rechnerausfall aufgrund Systemver-
sagens oder

–  durch unvollständige und/oder nicht aktu-
alisierte Angebote auf sogenannten Pro-
xies (Zwischenspeichern) oder

–  durch einen Ausfall des Ad-Servers, der
nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend
oder addiert) innerhalb von 30 Tagen
nach Beginn der vertraglich vereinbarten 
Schaltung andauert.

Bei einem Ausfall des Ad-Servers über ei-
nen erheblichen Zeitraum (mehr als 10 Pro-
zent der gebuchten Zeit) im Rahmen einer 
zeitgebundenen Festbuchung entfällt die
Zahlungspflicht des Auftraggebers für den
Zeitraum des Ausfalls. Weitere Ansprüche
sind ausgeschlossen.
(2) Bei ungenügender Wiedergabequali-
tät des Werbemittels hat der Auftraggeber 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder
eine einwandfreie Ersatzwerbung, jedoch
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des 
Werbemittels beeinträchtigt wurde. Bei
Fehlschlagen oder Unzumutbarkeit der
Ersatzwerbung hat der Auftraggeber ein
Recht auf Zahlungsminderung oder Rück-
gängigmachung des Auftrags.
(3) Sind etwaige Mängel bei den Werbungs-
unterlagen nicht offenkundig, so hat der
Auftraggeber bei ungenügender Veröf-
fentlichung keine Ansprüche. Das Gleiche
gilt bei Fehlern in wiederholten Werbe-
schaltungen, wenn der Auftraggeber nicht
vor Veröffentlichung der nächstfolgenden
Werbeschaltung auf den Fehler hinweist.
Reklamationen müssen – außer bei nicht of-
fensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang von Rechnung und
Beleg geltend gemacht werden.

12. Leistungsstörungen
Fällt die Veröffentlichung von Anzeigen im 
Online-Anzeigenmarkt aus programm-
lichen oder technischen Gründen, insbe-
sondere wegen Rechnerausfalls, höherer
Gewalt, Streiks, aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen, Störungen aus dem Ver-
antwortungsbereich von Providern, Netz-
betreibern oder Leistungsanbietern oder
aus vergleichbaren Gründen aus, so be-
steht kein Anspruch auf spätere Veröffent-
lichung.

13. Haftung
Die nachstehenden Haftungsausschlüsse
und -beschränkungen gelten auch für delik-
tische Ansprüche, soweit diese mit vertrag-
lichen Ansprüchen konkurrieren.
Die Haftung des Anbieters für Schäden
gleich welcher Art ist ausgeschlossen. Die-
ser Ausschluss gilt nicht für Schäden, die

–  der Anbieter vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig herbeigeführt hat;

–  für Schäden, die auf einer Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit beruhen;

–  vorbehaltlich der nachfolgenden Rege-
lungen für Schäden, die auf einer Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten
durch den Anbieter beruhen. Wesentliche 
Vertragspflichten sind alle Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages erst ermöglichen und 
auf deren Einhaltung der Auftraggeber
regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

In den Fällen leicht fahrlässiger Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist die Haf-
tung des Anbieters – mit Ausnahme von
Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit 
– auf den vertragstypischen, für den Anbie-
ter bei Abschluss des Vertrages oder Bege-
hung der Pflichtwidrigkeit vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Insoweit ist die Haftung 
des Anbieters für Schäden ausgeschlossen, 
die ausschließlich dem Risikobereich des
Auftraggebers zuzurechnen sind. 
Schadensersatzansprüche des Auftragge-
bers wegen leichter Fahrlässigkeit des An-
bieters gem. den vorstehenden Absätzen
sind in jedem Fall ausgeschlossen, wenn sie 
nicht binnen einer Frist von drei Monaten
nach Ablehnung der Ansprüche mit einem
entsprechenden Hinweis durch den Anbie-
ter oder dessen Versicherer gerichtlich gel-
tend gemacht werden.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse
und -beschränkungen gelten auch für die
Haftung des Anbieters für seine Organe,
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen sowie
die persönliche Haftung der Organe, Mitar-
beiter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und 
-beschränkungen gelten nicht, soweit der
Anbieter sich durch eine branchenübliche,
ihrem Geschäftsbetrieb angemessene Be-
triebshaftpflichtversicherung versichern
kann. Sie gelten auch nicht für Ansprüche
nach dem Produkthaftungsgesetz, soweit
danach zwingend gehaftet wird. Sie gelten
schließlich nicht, wenn und soweit der An-
bieter eine Zusicherung bestimmter Eigen-
schaften abgegeben hat.

14. Preisliste
a) Die Werbungsmittler und die Werbea-
genturen sind verpflichtet, sich in ihren An-
geboten, Verträgen und Abrechnungen mit 
den Werbungtreibenden an die Preisliste
des Anbieters zu halten. Die vom Anbieter
gewährte Mittlervergütung darf an die Auf-
traggeber weder ganz noch teilweise weiter-
gegeben werden.

15. Zahlungsverzug
(1) Bei Zahlungsverzug oder Stundung wer-
den Zinsen und Einziehungskosten berech-
net. Der Anbieter kann bei Zahlungsverzug 
die weitere Ausführung des laufenden
Auftrags bis zur Zahlung zurückstellen und 
für die restliche Schaltung Vorauszahlung
verlangen.
(2) Objektiv begründete Zweifel an der
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers be-
rechtigen den Anbieter, auch während der
Laufzeit des Vertrages, das Erscheinen wei-
terer Werbemittel ohne Rücksicht auf ein
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von 
der Vorauszahlung des Betrages und von
dem Ausgleich offenstehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen.

16. Kündigung
Kündigungen von Werbeaufträgen müssen 
in Textform erfolgen.

17. Informationspflichten des Anbieters
Soweit nichts anderes vereinbart ist, obliegt 
es dem Anbieter, innerhalb von zehn Werk-
tagen nach Ausführung des Auftrags fol-
gende Informationen für den Auftraggeber 
zum Abruf bereitzuhalten:
–  die Zahl der Zugriffe auf das Werbemittel
–  die Ausfallzeit des Ad-Servers, soweit sie

eine zusammenhängende Stunde über-
schreitet.

18. Datenschutz
Im Rahmen der Abwicklung des Werbe-
auftrags werden die erforderlichen Kun-
den- und Lieferdaten mit Hilfe der elektro-
nischen Datenverarbeitung gespeichert
werden. Zum Zwecke der kaufmännischen
und technischen Auftragsabwicklung, der
Markt- und Meinungsforschung sowie der
Buchhaltung gibt der Anbieter regelmäßig 
diese Daten unter Beachtung der geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen an
Dritte, derzeit Verlag Dierichs GmbH & Co 
KG, ab, die ihrerseits zur Erfüllung dieser
Zwecke unter Beachtung der geltenden da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen Dritte 
einschaltet.
Dem Auftraggeber ist bekannt und er er-
klärt sich damit einverstanden, dass seine
personenbezogenen Daten zur Durchfüh-
rung seines Auftrages vom Anbieter ohne
weitere Einwilligung erfasst, gespeichert,
geändert und/oder gelöscht und an zur
Durchführung des Auftrages beauftragte
Dienstleister übermittelt werden. Mit und
unter allen beteiligten Dienstleistern beste-
hen entsprechende Auftragsdatenvereinba-
rungen. Im Übrigen erfolgt keine Weiter-
gabe von personenbezogenen Daten des
Auftragsgebers (bzw. Anbieters) an Dritte.
Sollte der Auftraggeber durch Verwendung 
spezieller Techniken, wie z.B. dem Einsatz
von Cookies oder Zählpixeln, Daten aus
der Schaltung von Werbemitteln auf den
Onlineangeboten des Anbieters gewinnen
oder sammeln, sichert der Auftraggeber
zu, dass er bei Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung von personenbezogenen Daten
die jeweils gültigen datenschutzrechtlichen 
Vorgaben einhalten wird. Setzt der Auftrag-
geber Systeme eines Dritten ein, wird er si-
cherstellen, dass auch dieser die jeweiligen 
Vorgaben einhält.

19. Streitbeilegungsverfahren
Der Anbieter ist weder bereit noch ver-
pflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzu-
nehmen.

20. Gerichtsstand
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts
oder bei öffentlich-rechtlichem Sonderver-
mögen ist bei Klagen Gerichtsstand der
Sitz des Anbieters. Soweit Ansprüche des
Anbieters nicht im Mahnverfahren geltend
gemacht werden, bestimmt sich der Ge-
richtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach de-
ren Wohnsitz. Es gilt deutsches Recht.
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Auf-
enthalt des Auftraggebers, auch bei
Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klage-
erhebung unbekannt oder hat der Auftrag-
geber nach Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist
als Gerichtsstand der Sitz des Anbieters
vereinbart, wenn der Vertrag schriftlich ge-
schlossen wurde.
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